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Stellungnahme der Verwaltung zu den Stellungnahmen der Behörden (TÖB) 

Nr. Behörde / Inhalt der Stellungnahme Stellungnahme der Verwaltung 
Beschluss-
vorschlag 

1. Bezirksregierung Arnsberg - Schreiben vom 06.01.2022 

1.1 Die Planänderung liegt über dem auf Steinkohle und Eisenstein ver-
liehenen Bergwerksfeld „Eschweiler Reserve-Grube“ der EBV GmbH 
sowie über dem auf Braunkohle verliehenen Bergwerksfeld „Zu-
kunft-Erweiterung“, vertreten durch RWE Power AG. Es wird emp-
fohlen, beide Bergwerksfeldeigentümerinnen zu beteiligen. 
Gemäß den der Bezirksregierung vorliegenden Unterlagen ist im 
Plangebiet kein heute noch einwirkungsrelevanter Bergbau doku-
mentiert. Ca. 300 m östlich des Plangebietes sind Pingenzüge ver-
zeichnet, die auf tagesnahe altbergbauliche Tätigkeiten hindeuten. 
Deswegen kann nicht mit letzter Sicherheit ausgeschlossen werden, 
dass auch im Plangebiet Bergbau umgegangen sein kann, der po-
tenziell tagesbruchauslösend sein kann. 
Es wird empfohlen, im Planbereich auf altbergbauliche Hinweise 
(wie Bewegungsbilder an der Tagesoberfläche, Risse in Gebäuden, 
Absenkungen oder Vegetationsstörungen) zu achten. Bei Erdarbei-
ten, wie dem Aushub von Baugruben, sollte auf die Beschaffenheit 
des Untergrunds geachtet werden. Es kann eine Baugrunduntersu-
chung erforderlich sein. 
Das Plangebiet ist derzeit nicht von durch Sümpfungsmaßnahmen 
des Braunkohlenbergbaus bedingten Grundwasserabsenkungen be-
troffen. 
Der Planbereich liegt über dem auf Erdwärme erteilten Feld der Er-
laubnis zu gewerblichen Zwecken „Weisweiler“ sowie über dem auf 
Erdwärme erteilten Feld der Erlaubnis zu wissenschaftlichen Zwe-
cken „Aachen-Weisweiler“. Diese Erlaubnisse erlauben noch keine 
konkreten Maßnahmen.

Im rechtswirksamen Flächennutzungsplan (FNP 2009) sind bereits 
Ausführungen zum Bergbau enthalten, so dass diesem Thema 
grundsätzlich bereits Rechnung getragen wird. 
RWE Power AG und EBV GmbH wurden beteiligt und haben Stel-
lungnahmen abgegeben, siehe Punkte 10 und 12. 
In der Begründung zur Planänderung sind Informationen zum 
Bergbau aufgenommen worden. 

Die Stellung-
nahme wird 
zur Kenntnis 
genommen. 
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2. Bezirksregierung Düsseldorf, Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD) - Schreiben vom 08.07.2021 und 24.07.2023 

2.1 Schreiben vom 08.07.2021 
Es liegen Hinweise auf vermehrte Bodenkampfhandlungen und 
Bombenabwürfe vor. Es wird eine Überprüfung der zu überbauen-
den Fläche auf Kampfmittel empfohlen.  
Bei Erdarbeiten mit erheblichen mechanischen Belastungen wie 
Rammarbeiten oder Pfahlgründungen wird eine Sicherheitsdetek-
tion empfohlen.

Die Überprüfung der zu überbauenden Fläche auf Kampfmittel ist 
nicht Regelungsinhalt des Flächennutzungsplans. 
In der Begründung zur Planänderung wurde ein Hinweis aufge-
nommen. 

Die Stellung-
nahme wird 
zur Kenntnis 
genommen. 

2.2 Schreiben vom 24.07.2023 
Die Stellungnahme vom 08.07.2021 wurde um die geplante Versor-
gungsfläche für erneuerbare Energien inhaltsgleich ergänzt. 

s. Stellungnahme zu 2.1 Die Stellung-
nahme wird 
zur Kenntnis 
genommen.

3. Erftverband – Schreiben vom 14.01.2022

3.1 Aus wasserwirtschaftlicher Sicht bestehen seitens des Erftverban-
des keine Bedenken zur Planänderung. 
Im Bereich des Plangebietes treten flurnahe Grundwasserstände 
auf.

Informationen zum Grundwasser sind in die Begründung aufge-
nommen worden. 

Die Stellung-
nahme wird 
zur Kenntnis 
genommen.

4. Landesbetrieb Straßenbau NRW, Regionalniederlassung Ville-Eiffel - Schreiben vom 07.01.2022 und 25.08.2023 

4.1 Schreiben vom 07.01.2022 
Die Bundesstraße B 264 einschließlich der zugehörigen Anpflanzun-
gen dürfen nicht genutzt, entfernt oder in ihrer Funktion beein-
trächtigt werden. Anpflanzungen im Bereich der B 264 sind von den 
Anliegern zu dulden. Die Planung darf gemäß dem Stellungnehmer 
nicht zu einem Unterhaltungsmehraufwand führen.  
Grundsätzlich können keine Ansprüche bzgl. der Entwässerungsein-
richtungen der B 264 (Böschungswasser) geltend gemacht werden. 
Zusätzliche Maßnahmen müssen gemäß dem Stellungnehmer zu 
Lasten der Stadt Eschweiler gehen.

Die 26. Änderung des Flächennutzungsplans soll hauptsächlich die 
planungsrechtlichen Voraussetzungen für ein neues Wohngebiet 
und die zugehörige Versorgungsfläche schaffen. Hierzu wird eine 
Wohnbaufläche (W) bzw. gemischte Baufläche (M) sowie eine Ver-
sorgungs-fläche (EE) bis an die B264 herangeführt. Die Planung 
beabsichtigt jedoch nicht, in das Bauwerk der B 264 oder deren 
Böschung und Bepflanzung einzugreifen.  
Es wird auf den Bebauungsplan 305 – Hüchelner Straße / Stadion-
straße – verwiesen, der die geplanten Bebauungsmöglichkeiten 
bzw. Nutzungen konkret festlegt.

Die Stellung-
nahme wird 
zur Kenntnis 
genommen.
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4.2 Wenn der Knoten B 264 / K23 Sicherheits- oder Leistungsfähig-
keitseinbußen aufweisen sollte, sind zusätzliche Verkehre erst zu-
lässig, wenn entsprechende Straßenbaumaßnahmen die Leistungs-
fähigkeit gewährleisten. Umbaumaßnahmen gehen zu Lasten der 
Stadt Eschweiler.

Die Verkehrsauswirkungen der Planung für die nächstgelegenen 
Knoten des Straßennetzes können im Rahmen der Aufstellung des 
Bebauungsplans 305 abgeschätzt werden. Ein Nachweis der Leis-
tungsfähigkeit bzw. Sicherheit des Verkehrs ist auf der Ebene des 
Flächennutzungsplans weder sinnvoll noch erforderlich.  
Es wird inhaltlich auf den Bebauungsplan 305 verwiesen.

Die Stellung-
nahme wird 
zur Kenntnis 
genommen.

4.3 Es können gegenüber der Straßenbauverwaltung keine Ansprüche 
auf Schutzmaßnahmen gegen die Verkehrsemissionen der B 264 
geltend gemacht werden, auch nicht zukünftig. Bei Hochbauten ist 
mit Lärmreflektionen zu rechnen. Eventuell notwendige Maßnahmen 
des Lärmschutzes müssen von der Stadt Eschweiler realisiert wer-
den. 
Im Bebauungsplan soll auf die Verkehrsemissionen (Staub, Lärm, 
Abgase) der angrenzenden oder in der Nähe liegenden Straßen hin-
gewiesen werden (§ 9 Abs. 1 Ziff. 24 BauGB). 
Eventuell notwendige Schutzmaßnahmen gehen ausschließlich zu 
Lasten der der Stadt Eschweiler. 

Bei Änderungen im Fahrbahnbereich können für Bestandsbauten 
Maßnahmen zum Schallschutz erforderlich werden. Diese gehen 
ebenfalls zu Lasten der Stadt Eschweiler und sie dürfen bei klassifi-
zierten Straßen nicht zu sicherheits- oder leistungsfähigkeitsredu-
zierenden Maßnahmen führen. 
Es können auch künftig keine Ansprüche in Bezug auf Lärmsanie-
rung gegenüber dem Landesbetrieb geltend gemacht werden. 
Lärmschutzmaßnahmen wie bspw. eine Lärmschutzwand dürfen die 
Straßenbestandteile einschließlich der Entwässerungseinrichtun-
gen nicht beeinträchtigen bzw. in Anspruch nehmen. Für Unterhal-
tungsarbeiten soll ein ausreichender Weg vorgesehen werden, damit 
keine Arbeiten von der B 264 aus durchgeführt werden müssen. An 
die Planung einer Lärmschutzwand sind entsprechende Anforde-
rungen zu stellen, auch die Kosten hierfür müssen von der Stadt E-
schweiler getragen werden.

Es liegt eine schalltechnische Machbarkeitsstudie für das geplante 
Neubaugebiet vor. Demnach sind hohe Lärmimmissionen vorhan-
den und es sind passive Schallschutzmaßnahmen erforderlich. In-
haltlich wird auf die Aufstellung des Bebauungsplan 305 verwie-
sen. In diesem Verfahren können der Lärmschutz und Immissions-
schutz eingehend beurteilt werden, dies ist Flächennutzungsplan 
nicht möglich. Erforderliche Maßnahmen zum Schallschutz sind im 
Bebauungsplan 305 festzusetzen und im Rahmen der Objektpla-
nung durch die Bauwilligen auf eigene Kosten umzusetzen. 

Die Anregungen beziehen sich nicht auf die Ebene des Flächen-
nutzungsplans. Konkrete Maßnahmen können im Verfahren zur 
Aufstellung des Bebauungsplans 305 bestimmt und festgesetzt 
werden. 
Aktive Maßnahmen wie eine Lärmschutzwand sind dort nach aktu-
ellem Stand nicht geplant. 

Die Stellung-
nahme wird 
zur Kenntnis 
genommen. 

4.4 Schreiben vom 25.08.2023
Es wird auf die Stellungnahme vom 07.01.2022 und die inhaltsglei-
che Stellungnahme vom 20.07.2021 im Rahmen des Bebauungs-
plan-Verfahrens 305 verwiesen.

s. Stellungnahme zu 4.1 bis 4.3 Die Stellung-
nahme wird 
zur Kenntnis 
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genommen. 

5. StädteRegion Aachen - Schreiben vom 11.01.2022, 27.07.2022, 14.08.2023, 21.08.2023 und 26.10.2023

5.1 Schreiben vom 11.01.2022

5.1.1 Allgemeiner Gewässerschutz 
Es werden Bedenken geäußert. 

Im nördlichem Randbereich des Plangebietes verläuft das Gewässer 
Otterbach. Der Gewässerrandstreifen mit einer Breite von 5 m ist 
von baulichen und sonstigen Anlagen wie Aufschüttungen, Wegen, 
Lagerschuppen u. ä. sowie jeglicher Nutzung frei zu halten. Der Ge-
wässerrandstreifen soll im Rahmen einer FNP-Aufstellung entspre-
chend ausgewiesen werden. 

Die Stellungnahme vom 02.08.2021 bezüglich des geplanten Bebau-
ungsplans 305 behält weiterhin ihre Gültigkeit. Diese Stellungnahme 
bezieht sich auf die Niederschlagsbeseitigung und es wird um ein 
Entwässerungskonzept gebeten. 

Der Otterbach verläuft nördlich der Bundesstraße B 264 / Kölner 
Straße bzw. westlich der Kreisstraße K 23. Dieses Gewässer ist 
durch die B 264 von der geplanten Wohnbaufläche getrennt, damit 
kann sich die Planung nicht auf den Otterbach auswirken. 
Die zusätzlich geplante Versorgungsfläche liegt in einer Entfer-
nung von ca. 35 m zum Gewässerverlauf und wird damit vrsl. das 
Gewässer nicht beeinträchtigen. 
Da das Gewässer außerhalb des Plangebietes liegt, kann es nicht 
aufgenommen werden. Ohnehin ist der Flächennutzungsplan nicht 
das geeignete Instrument, um Gewässer darzustellen bzw. zu si-
chern. Nähere Aussagen dazu können im Umweltbericht des Be-
bauungsplans 305 getroffen werden. 
Der Umgang mit Niederschlagswasser und das Entwässerungs-
konzept werden im Bebauungsplanverfahren behandelt.

Die Stellung-
nahme wird 
zur Kenntnis 
genommen. 

5.1.2 Immissionsschutz 
Belange des Immissionsschutzes sind nicht betroffen. Zum Schallschutz s. Stellungnahme zu 4.3. Die Stellung-

nahme wird 
zur Kenntnis 
genommen.

5.1.3 Bodenschutz und Altlasten
Es bestehen keine Bedenken zur Planänderung. 
Zum vorsorgenden Bodenschutz wird auf die Stellungnahme vom 
02.08.2021 zum Bebauungsplan 305 verwiesen. Diese Stellung-
nahme beinhaltet Informationen zu den Bodeneigenschaften bzw. 
zum Bodenschutz sowie einen Hinweis auf den Leitfaden „Boden-
schutz in der Umweltprüfung nach BauGB“ und zur DIN-Norm 
19639:2019-09 „Bodenschutz bei Planung und Durchführung von 
Bauvorhaben“.

Zum Bodenschutz wird auf das Bebauungsplanverfahren verwie-
sen. 
Die angesprochene DIN 19639 bezieht sich auf Bauvorhaben und 
nicht auf das hier relevante Bauleitplanverfahren. 

Die Stellung-
nahme wird 
zur Kenntnis 
genommen. 
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5.1.4 Natur und Landschaft 
Es bestehen keine Bedenken zur Änderung des Flächennutzungs-
plans. 
Zum Bebauungsplan 305 bittet die StädteRegion Aachen, einen 
Landschaftspflegerischen Begleitplan und eine Artenschutzprüfung 
vorzulegen. 
Die Bedenken zum Geltungsbereich des Bebauungsplans 305 wer-
den aufrechterhalten. 

Der Landschaftspflegerische Begleitplan wird der StädteRegion 
Aachen im weiteren Verfahren zum Bebauungsplan 305 vorgelegt 
werden. Die zweistufige Artenschutzprüfung (ASP) I und II wird 
bereits mit der Beteiligung zur 26. Änderung des Flächennut-
zungsplans vorgelegt, weil die ASP für beide Verfahren gültig ist. 
Der Änderungsbereich der 26. FNP-Änderung umfasst mit der Ein-
beziehung der Versorgungsfläche (und der Verkehrsfläche) Flä-
chen, die im Landschaftsschutzgebiet liegen. Dies wurde mit der 
StädteRegion Aachen abgestimmt (s. Stellungnahme zu 5.3 bis 
5.5).

Die Stellung-
nahme wird 
zur Kenntnis 
genommen. 

5.1.5 Natur und Landschaft 
Es bestehen Bedenken. 
Der Bebauungsplan 305 umfasst im Westen Flächen, die im Land-
schaftsschutzgebiet. 2.2-5 liegen. In diesen Bereichen soll keine Be-
bauung erfolgen. 
Im Flächennutzungsplan sind Bereiche als Flächen für die Landwirt-
schaft dargestellt. Sie können daher gemäß den Einwendenden 
nicht als Baufläche genutzt werden. 

Dies betrifft auch die 26. Änderung des Flächennutzungsplans. 

Die zusätzlich geplante Versorgungsfläche für erneuerbare Ener-
gien dient der geplanten Wohnbaufläche. Die Versorgungsfläche 
liegt westlich der K 23 und damit innerhalb des Landschafts-
schutzgebietes (LSG).  
Die Änderung des Flächennutzungsplans muss diese Versor-
gungsfläche ebenfalls darstellen, damit der Bebauungsplan aus 
dem Flächennutzungsplan entwickelt werden kann.  
Die räumlich und inhaltliche Erweiterung wurde mit der StädteRe-
gion abgestimmt (s. Stellungnahme zu 5.3 bis 5.5).

Die Stellung-
nahme wird 
nicht berück-
sichtigt. 

5.1.6 Teile der Flurstücke 6, 85, 12 und 88, Flur 39 in der Gemarkung Weis-
weiler sind eine Ausgleichsfläche für den Ausbau der Kölner Straße 
(B 264). Diese Bereiche müssen gemäß den Einwendenden als Ex-
tensivgrünland und Feldgehölz erhalten bleiben. 

Die Flurstücke 12 und 85 sind Verkehrsflächen der K23 und B 264, 
diese Flächen werden nicht überplant oder geändert. 
Das Flurstück 6 soll als Versorgungsfläche umgenutzt werden. 
Hierzu gehört eine geringe Teilfläche des Flurstückes 88, das an-
sonsten einen Feldweg darstellt. Die Ausgleichsfläche ist noch 
nicht hergestellt, so dass eine Verlegung der Ausgleichsfläche an-
gestrebt wird. 
Dies wird mit der StädteRegion Aachen im Rahmen des Verfahrens 
zum Bebauungsplan 305abgestimmt.

Die Stellung-
nahme wird 
nicht berück-
sichtigt. 

5.1.7 Die an das Landschaftsschutzgebiet angrenzenden Flächen im Gel-
tungsbereich des Bebauungsplans sind im Landschaftsplan mit dem 
Entwicklungsziel 1 „Erhaltung einer mit naturnahen Lebensräumen 

Die geplante Versorgungsfläche der Planänderung steht ebenfalls 
mit dem Entwicklungsziel 1 im Widerspruch. Siehe hierzu Punkt 
5.1.5. Die Fläche ist jedoch erforderlich, um die Versorgung des Ge-
bietes mit erneuerbaren Energien (Geothermie, Solarenergie) zu 

Die Stellung-
nahme wird 
nicht berück-
sichtigt.
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oder sonstigen natürlichen Landschaftselementen reich oder viel-
fältig ausgestatteten Landschaft" festgesetzt. Der Bebauungsplan 
sieht hier abweichend eine Wohnbebauung vor. Da sich diese Fläche 
bereits in Siedlungsnähe befindet und keine Schutzgebietsauswei-
sung aufweist, bestehen zu der Wohnbebauung in diesem Bereich 
keine Bedenken.

gewährleisten. Die bauliche Nutzung der Fläche wurde mit der 
StädteRegion Aachen abgestimmt (s. Stellungnahme zu 5.3 bis 
5.5). 

5.2 Schreiben vom 27.07.2022 (zur Anfrage nach § 34 LPlG)

5.2.1 Straßenbau und Radverkehr 
Baugenehmigungen außerhalb der Ortsdurchfahrten von Kreisstra-
ßen benötigen die Zustimmung der StädteRegion Aachen als Stra-
ßenbaubehörde, wenn bauliche Anlagen längs der Kreisstraßen in 
einer Entfernung bis zu 40 m vom Fahrbahnrand aus erheblich ge-
ändert oder umgenutzt werden sollen. 
Als Rechtsgrundlage wird § 25 Abs. 1 Straßen- und Wegegesetz NRW 
(StrWG NRW) angegeben

Im Bebauungsplan muss eine Anbaubeschränkungszone gemäß § 
25 StrWG NRW dargestellt. Dies erfolgt im entsprechenden Verfah-
ren. 

Die Stellung-
nahme wird 
zur Kenntnis 
genommen. 

5.2.2 Beim Neubau der K 23 wurde kein straßenbegleitender Radweg an-
gelegt. Für notwendige Verbesserungen des Radverkehrsnetzes be-
hält sich die StädteRegion Aachen die Freihaltung einer entspre-
chenden Fläche auf der Nordseite der K 23 vor. Daher ist ein Streifen 
von 20 m vom äußeren Fahrbahnrand von Nutzungsänderungen 
freizuhalten.

Die Absicht der StädteRegion Aachen zum Ausbau des Radver-
kehrsnetzes wird grundsätzlich begrüßt. Soweit keine konkreten 
Planungsabsichten für den Ausbau der Kreisstraße bestehen, ist 
es jedoch für die Stadt Eschweiler problematisch, wenn die Städ-
teRegion Aachen auf eine pauschale Freihaltung bestehen würde. 

Die Stellung-
nahme wird 
nicht berück-
sichtigt 

5.2.3 Die StädteRegion Aachen übernimmt keine Lärmschutzmaßnahmen 
für die geplante Bebauung. Lärmschutzeinrichtungen sind vom Ver-
anlasser in eigener Verantwortung umzusetzen. Dabei ist ebenfalls 
der oben genannte Streifen von 20 m von diesen Einrichtungen frei-
zuhalten. 

Dies betrifft nicht die Ebene des Flächennutzungsplans, sondern 
ist im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplans 305 zu klären. 
Für die weitere Planung des Bebauungsplans 305 wird ein vertie-
fendes Schallschutzgutachten erstellt, das genaue Anforderungen 
zum Schallschutz formuliert. 
Zum Schallschutz siehe s. Stellungnahme zu 4.3.

Die Stellung-
nahme wird 
nicht berück-
sichtigt 

5.3 Schreiben vom 14.08.2023

5.3.1 Allgemeiner Gewässerschutz 
Es bestehen keine Bedenken. 
Detaillierte Regelungen werden im Rahmen des Bebauungsplanver-
fahrens festgelegt. 

Es wird auf das Verfahren zum Bebauungsplan 305 verwiesen. Die Stellung-
nahme wird 
zur Kenntnis 
genommen.
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5.3.2 Immissionsschutz 
Belange des Immissionsschutzes sind nicht betroffen. Zum Schallschutz s. Stellungnahme zu 4.3. Die Stellung-

nahme wird 
zur Kenntnis 
genommen.

5.3.3 Bodenschutz und Altlasten 
Gegen die geplante FNP-Änderung bestehen keine Bedenken, da die 
entsprechenden Belange ausreichend berücksichtigt werden. 
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens ist die StädteRegion im 
Hinblick auf den Umgang mit den erhöhten Arsengehalten im Boden 
und den Bodenschutz erneut zu beteiligen.

Es wird auf das Verfahren zum Bebauungsplan 305 verwiesen. Die Stellung-
nahme wird 
zur Kenntnis 
genommen. 

5.3.4 Natur und Landschaft: 
Die zur FNP-Änderung vorgelegte Artenschutzuntersuchung weist 
nach, dass auf der aktuell geplanten Versorgungsfläche für Erneu-
erbare Energien das planungsrelevante und stark gefährdete 
Schwarzkehlchen vorkommt. Das Gutachten wurde zu einem Zeit-
punkt erstellt, zu dem die Ausweisung als EE-Fläche noch nicht vor-
gesehen war. Dem entsprechend kommt der Gutachter zu dem Er-
gebnis, dass hier keine Artenschutzproblematik vorliegt, da gemäß 
(der damaligen) Planung nur die vorhandene landwirtschaftliche 
Nutzung festgeschrieben werden soll. Bei Realisierung des Geother-
mievorhabens und der geplanten Freiflächenphotovoltaikanlage 
würde das Brutvorkommen des Schwarzkehlchens hier möglicher-
weise erlöschen oder zumindest beeinträchtigt. 
Daher ist die Artenschutzuntersuchung entsprechend der aktuellen 
Planung zu überarbeiten und im Zuge dessen klarzustellen, ob und 
falls ja wie die o.a. Artenschutzproblematik gelöst werden kann (z.B. 
durch die Schaffung eines Ersatzlebensraumes).

Der Fachbeitrag zur Artenschutzprüfung (ASP Stufe II) wurde 
durch die Ergänzung vom 24.10.2023 erweitert. Bei Einhaltung der 
in der Ergänzung aufgeführten Bedingungen (Festlegung eines 
Zeitfensters für Baufeldfreimachung und Pflegekonzept für die 
Freiflächenphotovoltaikanlage) bestehen aus artenschutzrechtli-
cher Sicht keine Bedenken. Die Einhaltung bzw. Umsetzung dieser 
Bedingungen gehört jedoch nicht zum Regelungsinhalt einer FNP-
Änderung. Diesbezüglich wird auf das Verfahren zum Bebauungs-
plan 305 verwiesen. 

Die Bedenken wurden damit ausgeräumt; s. Stellungnahme zu 5.5. 

Die Stellung-
nahme wird 
berücksichtigt 

5.3.5 Straßenbau und Radverkehr:
Es wird erneut darauf hingewiesen, dass nach § 25 (1) des Straßen- 
und Wegegesetzes NRW Baugenehmigungen außerhalb der Orts-
durchfahrten von Kreisstraßen oder nach anderen Vorschriften not-
wendige Genehmigungen der Zustimmung der Straßenbaubehörde 
bedürfen, wenn bauliche Anlagen jeder Art längs der Kreisstraßen in 
einer Entfernung bis zu 40 m, gemessen vom äußeren Rand der für 

Das genannte Zustimmungserfordernis der Straßenbaubehörde 
für Baugenehmigungen gilt nicht für Bauvorhaben, die den Fest-
setzungen eines Bebauungsplans entsprechen, wenn der Bebau-
ungsplan unter Mitwirkung des Straßenbaulastträgers zustande 
gekommen ist (§ 25 Abs. 5 StrWG). 

Konkrete Bedenken wurden nicht geäußert.

Die Stellung-
nahme wird 
zur Kenntnis 
genommen 
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den Kraftfahrzeugverkehr bestimmten Fahrbahn, erheblich geän-
dert oder anders genutzt werden sollen. 

5.3.6 Die StädteRegion ist Baulastträger der K 23. Im Abschnitt zwischen 
dem Kreisverkehr mit der K 18 Hüchelner Straße und der Einmün-
dung in die B 264 Kölner Straße gibt es derzeit keine Radverkehrs-
anlagen. Dieser Abschnitt der K 23 ist gemeinsam mit dem Neubau 
der B 264 als Ortsumgehung für Weisweiler entstanden. Seinerzeit 
wurde kein Bedarf für Radverkehrsanlagen gesehen. Vor Ort sind 
immer wieder Radfahrende zu beobachten, die die B 264 und die K 
23 befahren, obwohl keine Radverkehrsanlagen vorhanden sind. Das 
umliegende Verkehrsnetz bietet in bestimmten Verkehrsbeziehun-
gen keine ähnlich direkten Verbindungen für den Radverkehr. Ange-
sichts der gestiegenen Bedeutung des Radverkehrs und der Not-
wendigkeit der Mobilitätswende im Rahmen des Klimaschutzes wird 
es als wichtig angesehen, mittelfristig hier ein gutes Radverkehrs-
angebot zu schaffen. Dazu werden Flächen entlang der K 23 benö-
tigt, die bis zum Zeitpunkt des Ausbaus freigehalten werden sollen. 
Die Stadt Eschweiler wird gebeten, mit der StädteRegion ein zu-
künftiges Konzept für die Radverkehrsführung abzustimmen und 
dies im Flächennutzungs- und Bebauungsplan zu berücksichtigen.

Konkrete Planungen zum Ausbau von Radwegeverbindungen ge-
hören nicht zum Regelungsinhalt einer Flächennutzungsplan-Än-
derung.  

Die Stellung-
nahme wird 
zur Kenntnis 
genommen 

5.4 Schreiben vom 21.08.2023

5.4.1 Allgemeiner Gewässerschutz 
Stellungnahme vom 14.08.2023 inhaltsgleich s. Stellungnahme zu 5.3.1 Die Stellung-

nahme wird 
zur Kenntnis 
genommen.

5.4.2 Immissionsschutz 
Stellungnahme vom 14.08.2023 inhaltsgleich 

s. Stellungnahme zu 5.3.2 Die Stellung-
nahme wird 
zur Kenntnis 
genommen.

5.4.3 Bodenschutz und Altlasten
Stellungnahme vom 14.08.2023 inhaltsgleich 

s. Stellungnahme zu 5.3.3 Die Stellung-
nahme wird 
zur Kenntnis 
genommen.
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5.4.4 Natur und Landschaft 
Gegen die geplante FNP-Änderung bestehen in der vorgelegten 
Form Bedenken. Die derzeit im Bereich der Versorgungsfläche Er-
neuerbare Energien vorhandene Ackerfläche ist als Landschafts-
schutzgebiet ausgewiesen. Die der Schutzgebietsfestsetzung wi-
dersprechende Darstellung als EE-Fläche kann nur vorgenommen 
werden, wenn die untere Naturschutzbehörde dieser Darstellung 
nicht widerspricht. Die UNB wird dieser Darstellung nur unter fol-
genden Voraussetzungen nicht widersprechen: 
- Die zur FNP-Änderung vorgelegte Artenschutzuntersuchung 

weist nach, dass auf der aktuell geplanten EE-Fläche das pla-
nungsrelevante und stark gefährdete Schwarzkehlchen vor-
kommt. Das Gutachten wurde zu einem Zeitpunkt erstellt, zu 
dem die Ausweisung als EE-Fläche noch nicht vorgesehen war. 
Dem entsprechend kommt der Gutachter zu dem Ergebnis, dass 
hier keine Artenschutzproblematik vorliegt, da gemäß (der da-
maligen) Planung nur die vorhandene landwirtschaftliche Nut-
zung festgeschrieben werden soll. Bei Realisierung der geplan-
ten Freiflächenphotovoltaikanlage würde das Brutvorkommen 
des Schwarzkehlchens hier allerdings erlöschen oder zumindest 
beeinträchtigt. Daher ist die Artenschutzuntersuchung entspre-
chend der aktuellen Planung zu überarbeiten und im Zuge des-
sen klarzustellen, ob und falls ja wie die o.a. Artenschutzproble-
matik gelöst werden kann (z.B. durch die Schaffung eines Er-
satzlebensraumes). 

Für die geplante EE-Fläche besteht eine rechtskräftige Festsetzung 
als Kompensationsfläche für den Bau der B264, die allerdings noch 
nicht umgesetzt wurde. Bei der noch zu erstellenden Landschafts-
pflegerischen Begleitplanung ist in der ökologischen Bestandsbe-
wertung nicht der ökologische Wert der derzeit vorhandenen Acker-
fläche, sondern der des geplanten Ausgleichsflächenbiotops in An-
satz zu bringen.

Die Bedenken wurden ausgeräumt; s. Stellungnahme zu 5.5. 

Die Festsetzung als Kompensationsfläche wird bei der Erstellung 
der Landschaftspflegerischen Begleitplanung entsprechend be-
rücksichtigt. Dieser wird im Rahmen des Verfahrens zum Bebau-
ungsplan 305 erstellt und der StädteRegion vorgelegt. 

Die Stellung-
nahme wird 
zur Kenntnis 
genommen. 

5.4.5 Straßenbau und Radverkehr 
Stellungnahme vom 14.08.2023 inhaltsgleich s. Stellungnahme zu 5.3.5 Die Stellung-

nahme wird 
zur Kenntnis 
genommen.
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5.5 Schreiben vom 26.10.2023 
Natur und Landschaft 
Bei Einhaltung der in der Ergänzung zur Artenschutzuntersuchung 
festgesetzten Auflagen bestehen keine Bedenken mehr. 

Die Einhaltung bzw. Umsetzung der Auflagen gehört nicht zum 
Regelungsinhalt einer FNP-Änderung und wird im Rahmen des 
Verfahrens zum Bebauungsplan 305 entsprechend berücksichtigt.

Die Stellung-
nahme wird 
zur Kenntnis 
genommen

6 Landwirtschaftskammer NRW - Schreiben vom 11.01.2022 und Schreiben vom 16.08.2023

6.1 Schreiben vom 11.01.2022

6.1.1 Es wird auf die Stellungnahme zum Bebauungsplan 305 – Hüchelner 
Straße / Stadionstraße – vom 03.08.2021 verwiesen. 

Zur Stellungnahme zum Bebauungsplan s. Stellungnahme zu 6.1.4 
bis 6.1.7. 

Die Stellung-
nahme wird 
zur Kenntnis 
genommen

6.1.2 Es sollen ca. 0,9 ha Dauergrünlandflächen dauerhaft der landwirt-
schaftlichen Nutzung entzogen werden. Mit Bodenwertzahlen von 
70-90 Punkten ist die Fläche landwirtschaftlich als besonders wert-
voll anzusehen. Die Inanspruchnahme der Flächen wird aus agrar-
struktureller Sicht kritisch gesehen. 

Das Land NRW hat auf Grundlage eines Gutachtens per Verord-
nung vom Januar 2023 die Stadt Eschweiler zu einem Gebiet mit 
einem angespannten Wohnungsmarkt erklärt. Die Schaffung von 
zusätzlichem Wohnraum wird als erforderlich angesehen, um den 
bestehenden Bedarf an Wohnungen im Ortsteil Hücheln zu decken. 
Hierfür können nur sehr begrenzt Innenentwicklungspotenziale 
herangezogen werden, so dass die Ausweisung zusätzlicher Flä-
chen als Wohnbaufläche auf landwirtschaftlich genutzten Flächen 
erforderlich ist. Der Wohnraumversorgung wird hier der Vorrang 
eingeräumt. Eine Teilfläche der geplanten Wohnbaufläche ist be-
reits durch den Bebauungsplan W 6 und den Flächennutzungsplan 
als Wohnbaufläche ausgewiesen, dieser Teil der geplanten Wohn-
baufläche ist der Landwirtschaft bereits planungsrechtlich entzo-
gen.

Die Stellung-
nahme wird 
zur Kenntnis 
genommen. 

6.1.3 Der Verlust weiterer landwirtschaftlicher Flächen durch Ausgleichs- 
oder Ersatzmaßnahmen ist im Zuge von Planvorhaben auf das Mini-
mum zu reduzieren bzw. zu vermeiden. 

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind im Bebauungsplan im 
Rahmen einer Bilanzierung der Eingriffe und des Ausgleichs auf-
zunehmen, dies betrifft nicht die Ebene des Flächennutzungs-
plans. Die Landwirtschaftskammer wird im Rahmen der Beteili-
gung zum Bebauungsplan die Möglichkeit haben, dazu Stellung zu 
nehmen.

Die Stellung-
nahme wird 
zur Kenntnis 
genommen. 
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6.1.4 Zusammenfassung der Stellungnahme vom 03.08.2021 zum Bebau-
ungsplan 305 
Der Bebauungsplan widerspricht nach Ansicht der Einwendenden 
den Zielen der Raumordnung bzw. dem Regionalplan und dem Flä-
chennutzungsplan. 
Der Grundsatz 7.5-1 des Landesentwicklungsplans (LEP) stünde der 
Planung entgegen: „Wertvolle landwirtschaftliche Böden mit beson-
ders hoher natürlicher Bodenfruchtbarkeit oder besonderer Eignung 
für eine landwirtschaftliche Nutzung sollen für Siedlungs- und Ver-
kehrszwecke nicht in Anspruch genommen werden.“ 

Der Flächennutzungsplan soll durch die hier betrachtete 26. Ände-
rung an die neuen Ziele der Regionalplanung angepasst werden. 
Es liegt eine landesplanerische Zustimmung gemäß § 34 LPlG NRW 
von der Bezirksregierung Köln vom 16.08.2022 für die Wohnbauflä-
che und die gemischte Baufläche vor. Demnach sind die geplanten 
Bauflächen östlich der K23 mit der Bezirksplanungsbehörde abge-
stimmt. Nach Erweiterung des Geltungsbereichs wurde die Be-
zirksregierung Köln mit Schreiben vom 21.07.2023 gemäß § 34 
Landesplanungsgesetz (LPlG) erneut um Bestätigung der Anpas-
sung an die Ziele der Raumordnung gebeten. Eine positive Stel-
lungnahme ist mit Schreiben vom 04.09.2023 eingegangen.

Der zitierte Grundsatz bezieht sich auf die Ziffer 7.5-2. Grundsätze 
des LEP sind nicht verbindlich und sie können im Rahmen der Ab-
wägung durch andere Belange überwunden werden. S. auch Stel-
lungnahme zu 6.1.2.

Die Stellung-
nahme wird 
nicht berück-
sichtigt. 

6.1.5 Es sollen ca. 2,2 ha Dauergrünlandflächen dauerhaft der landwirt-
schaftlichen Nutzung entzogen werden, mit Bodenwertzahlen zwi-
schen 70-90 Punkten sind die Flächen als besonders wertvoll anzu-
sehen. Die Inanspruchnahme der Flächen wird aus agrarstrukturel-
ler Sicht kritisch gesehen.

s. Stellungnahme zu Punkt 6.1.2.
Die Fläche von 2,2 ha bezieht sich auf den Bebauungsplan 305, der 
einen größeren Geltungsbereich aufweist als der Änderungsbe-
reich des Flächennutzungsplans. 

Die Stellung-
nahme wird 
zur Kenntnis 
genommen 

6.1.6 Die Erschließung des Reitstalls nordöstlich der B264 soll gewähr-
leistet bleiben. Die Stadionstraße muss im Rahmen des Bebauungs-
planverfahren ermöglichen, dass die Erschließung mit dreiachsigen 
LKW inkl. Anhängern gewährleistet bleibt.

Dies betrifft nicht die Änderung des Flächennutzungsplans, son-
dern ist im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplans 305 zu 
beachten. 

Die Stellung-
nahme wird 
zur Kenntnis 
genommen.

6.1.7 Die Einwendenden weisen darauf hin, dass es essenziell ist, die An-
lage von Ausgleichs-/Kompensationsmaßnahmen auf landwirt-
schaftlichen Nutzflächen so weit wie möglich zu vermeiden bzw. zu 
reduzieren. 
Auf § 15 Abs. 3 Bundesnaturschutzgesetz wird verwiesen, der diese 
Anforderung normiert.  
Es sollen Alternativflächen geprüft werden und entsprechende 
Maßnahmen soweit wie möglich innerhalb des Plangebietes oder auf 
Landwirtschaftsflächen in betriebsintegrierter Form umgesetzt 

s. Stellungnahme zu 6.1.3. Die Stellung-
nahme wird 
zur Kenntnis 
genommen. 
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werden. 

6.2 Schreiben vom 16.08.2023 
An der Stellungnahme vom 11.01.2022 wird festgehalten. s. Stellungnahme zu 6.1.1 bis 6.1.7 Die Stellung-

nahme wird 
zur Kenntnis 
genommen.

7 ASEAG – Schreiben vom 15.12.2021

7.1 Es sollte berücksichtigt werden, dass die Fußwegentfernung vom 
Plangebiet bis zur nächstliegenden Bushaltestelle „Hüchelner 
Straße“ bis zu 600 m beträgt und somit keine ausreichende Er-
schließungsqualität durch den öffentlichen Personennahverkehr 
(ÖPNV) gegeben ist. Der Nahverkehrsplan 2016-2020 für die Städte-
Region Aachen weist für eine zumutbare fußläufige Erreichbarkeit 
der Haltestellen für ein Mittelzentrum, Ortsteil Randlage 400 m aus. 
Daher sollten nach Auffassung der ASEAG Lösungen für eine künf-
tige ÖPNV-Anbindung untersucht werden.

Die Anbindung an den ÖPNV ist nicht auf der Ebene des Flächen-
nutzungsplans zu klären, dies kann im Aufstellungsverfahren des 
Bebauungsplans 305 erfolgen. 

Die Stellung-
nahme wird 
zur Kenntnis 
genommen. 

8 EVS Euregio Verkehrsschienennetz GmbH - Schreiben vom 29.12.2021

8.1 Die Infrastruktur der EVS EUREGIO Verkehrsschienennetz GmbH ist 
von der Planänderung betroffen.  
Die Grundannahmen der schalltechnischen Machbarkeitsuntersu-
chung zur Strecke der EVS entsprechen nicht den Vorgaben. 
Der Bahnlärm der EVS-Strecke wird nicht berücksichtigt. 
Eine Aufweitung der Stadionstraße im Bereich des Bahnüberganges 
und in dessen Umfeld von 100 m erfordert mindestens eine Abstim-
mung mit der EVS oder soll aus dem Bebauungsplan herausgenom-
men werden. 
Der Bereich nordwestlich der B264 n ist unverständlich. 

Dies betrifft nicht die Änderung des Flächennutzungsplans. Im 
schalltechnischen Gutachten zum Bebauungsplan 305 wurde die 
Strecke der EVS einbezogen. Siehe die Stellungnahme der Verwal-
tung zu Punkt 4.3. 
Der Flächennutzungsplan ist kein Instrument, um die verkehrliche 
Erschließung eines Baugebietes zu steuern. Die Planung und Fest-
setzung von Verkehrsflächen bleiben dem Bebauungsplan vorbe-
halten. 
Die 26. Änderung des Flächennutzungsplans beinhaltet keine Flä-
che nordwestlich der B264, diese Anregung bezieht sich auf den 
Bebauungsplan 305.

Die Stellung-
nahme wird 
zur Kenntnis 
genommen. 
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Zum Bahnhof Eschweiler-Weisweiler wird eine Fuß-/Radwegverbin-
dung vorgeschlagen als Verbindung zur Lindenallee. Die in der Be-
gründung auf S. 4 aufgeführte Strecke von 1,2 km führt über die 
Gleisanlagen, dies ist nicht realistisch. 
Die geplante Elektrifizierung der Eisenbahnstrecke der EVS soll bei 
der Änderung des Flächennutzungsplanes berücksichtigt werden. 
Die Stellungnahme bezieht sich mehrmals auf die Stellungnahme 
vom 02.08.2021 zum Bebauungsplan 305, inhaltlich sind beide Stel-
lungnahmen ähnlich

Die Verkehrsinfrastruktur des Schienenverkehrs ist nicht Gegen-
stand dieser Planänderung und die Elektrifizierung einer beste-
henden Bahnstrecke betrifft in der Regel nicht den Regelungsin-
halt der Bauleitplanung. 
In der Begründung zum Vorentwurf ist keine Aussage über eine 
Wegestrecke von 1,2 km zum Bahnhof enthalten. 

9 Landeseisenbahnverwaltung NRW - Schreiben vom 30.12.2021 und 17.08.2023

9.1 Schreiben vom 30.12.2021 
Nördlich des Plangebietes befindet sich die Strecke Frenz – Stolberg 
der EVS. 
Sollten Maßnahmen im Bereich von Bahnanlagen der EVS zur Reali-
sierung der Planänderung notwendig werden, sind diese mit der EVS 
abzustimmen und entsprechende Planfeststellungsunterlagen wä-
ren durch die EVS bei der zuständigen Planfeststellungsbehörde 
vorzulegen. 
Es wird auf die Stellungnahme der EVS vom 04.08.2021 zum Bebau-
ungsplan 305 hingewiesen. Die EVS ist an der Bauleitplanung zu be-
teiligen.

Die Planänderung greift nicht in die Bahnstrecke der EVS ein, die 
Bahnstrecke liegt nicht im Änderungsbereich der Planänderung. 
Die EVS wurde bzw. wird sowohl zur 26. Änderung des Flächen-
nutzungsplans als auch zur Aufstellung des Bebauungsplans 305 
beteiligt. Zur Stellungnahme der EVS s. Stellungnahme zu 8. 

Die Stellung-
nahme wird 
zur Kenntnis 
genommen. 

9.2 Schreiben vom 17.08.2023 
Auf die Stellungnahme vom 30.12.2021 wird verwiesen. s. Stellungnahme zu 9.1 Die Stellung-

nahme wird 
zur Kenntnis 
genommen.

10 EBV GmbH - Schreiben vom 11.01.2022 und 22.08.2023

10.1 Es bestehen keine Bedenken.
Eine Kennzeichnung im Flächennutzungsplan gemäß § 5 Abs. 3 Nr. 2 
BauGB ist nicht erforderlich. 

In der Begründung zur Planänderung sind Informationen zum 
Bergbau aufgenommen worden. 

Die Stellung-
nahme wird 
zur Kenntnis 
genommen.
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11 Regionetz GmbH - Schreiben vom 23.12.2021 

11.1 Im Bereich des Plangebietes liegen Versorgungsanlagen der Regio-
netz GmbH. 
Die Leitungen dürfen nicht überbaut oder bepflanzt werden und die 
im Schreiben dargestellten Schutzabstände und Sicherheitsmaß-
nahmen zum Schutz der Versorgungsanlagen sind einzuhalten.

Die Versorgungsleitungen sind im Rahmen der Planung und 
Durchführung von Baumaßnahmen zu beachten. Dies ist bei der 
Aufstellung des Bebauungsplans sowie in nachfolgenden Geneh-
migungsverfahren zu beachten und betrifft nicht die Ebene des 
Flächennutzungsplans.

Die Stellung-
nahme wird 
zur Kenntnis 
genommen 

12 RWE Power AG, Bergschäden (Schreiben vom 05.01.2022) 

12.1 Das Plangebiet liegt in einem Auegebiet, in dem der natürliche 
Grundwasserspiegel nahe der Geländeoberfläche ansteht und der 
Boden humoses Bodenmaterial enthalten kann. Humose Böden sind 
empfindlich gegen Bodendruck und kaum tragfähig, sie können bei 
Belastung mit unterschiedlichen Setzungen reagieren. 
Das Plangebiet ist daher gemäß § 5 Abs. 3 Nr. 1 BauGB als Fläche zu 
kennzeichnen, bei deren Bebauung ggf. besondere bauliche Maß-
nahmen, insbesondere im Gründungsbereich, erforderlich sein kön-
nen. 
In die textlichen Festsetzungen sollen Hinweise auf den Auebereich, 
auf Anforderungen bei der Bauwerksgründung wegen der Boden-
verhältnisse und auf Grundwasserverhältnisse aufgenommen wer-
den.

In der Begründung zur Planänderung wurden Aussagen zu den 
Bodenverhältnissen und den Grundwasserverhältnissen ergänzt. 
Im Flächennutzungsplan werden im Anhang 6 Auegebiete und Be-
reiche mit humosem Boden dargestellt. Darüber hinaus gehende 
textliche Hinweise werden nicht in den Änderungsplan aufgenom-
men, dies ist auf der Ebene des Flächennutzungsplans weder er-
forderlich noch sinnvoll und wäre auszugsweise für den kleinen 
Planausschnitt auch nicht zielführend.  
Im Bebauungsplan 305 kann dies berücksichtigt werden. 

Die Stellung-
nahme wird 
zur Kenntnis 
genommen 

13 Wasserverband Eifel-Rur - Schreiben vom 12.01.2022 und 28.08.2023

13.1 Schreiben vom 10.01.2022
Die Planunterlagen enthalten keine Informationen zur Entwässe-
rung. Der Wasserverband Eifel - Rur bittet um Abstimmung hinsicht-
lich der Niederschlags- und Schmutzwasserbeseitigung. 

Die Entwässerung kann im Aufstellungsverfahren zum Bebau-
ungsplan abgestimmt werden, dies betrifft nicht den Regelungsin-
halt des Flächennutzungsplans. 

Die Stellung-
nahme wird 
zur Kenntnis 
genommen.

13.2 Schreiben vom 28.08.2023 
Es bestehen keine grundsätzlichen Bedenken. 
Es wird darauf hingewiesen, dass es (wie in den Planunterlagen dar-

Das Entwässerungskonzept wird im Rahmen des Bebauungsplan-
verfahren 305 abgestimmt. 

Die Stellung-
nahme wird 
zur Kenntnis 



26. Flächennutzungsplanänderung – Hüchelner Straße / Stadionstraße - Anlage 2 der VV 010/26
Satzungsbeschluss

09.01.2026 Seite 15 von 16

gestellt) gemäß der Starkregengefahrenhinweiskarte bereits bei sel-
tenen Starkregenereignissen zu einem tiefen und großflächigen 
Einstau entlang der B 264 kommen kann. 
Das Entwässerungskonzept wird im Rahmen des Bebauungsplan-
verfahren 305 abgestimmt.

genommen. 

14 Eisenbahn-Bundesamt - Schreiben vom 24.07.2023 

Der Aufgabenbereich des Bundesamtes wird nicht berührt; es be-
stehen keine Bedenken. 
Es wird darauf hingewiesen, dass der Aufgabenbereich der Eisen-
bahninfrastruktur der angrenzenden Bahnstrecke Stolberg- 
Eschweiler-Düren (Euregiobahn, RB 20) berührt wird. Zuständig ist 
die EVS EUREGIO Verkehrsschienennetz GmbH; eine Beteiligung 
wird empfohlen. 
Ebenfalls empfohlen wird die Beteiligung der Landeseisenbahnver-
waltung Nordrhein-Westfalen.

Die EVS EUREGIO Verkehrsschienennetz GmbH sowie die Landes-
eisenbahnverwaltung Nordrhein-Westfalen wurden beteiligt; 
s. Stellungnahmen zu 8 und 9.

Die Stellung-
nahme wird 
zur Kenntnis 
genommen. 

15 NABU – Schreiben vom 25.08.2023 

15.1 Die Erweiterung des Plangebietes nach Südwesten (Versorgungs-
fläche für Erneuerbare Energien) wird von den Einwendenden nicht 
befürwortet. 
Die Alternative, die Geothermie-Bohrungen in den Freiflächen des 
Wohngebietes durchzuführen und auf den Dächern verpflichtend 
Photovoltaikanlagen vorzusehen, sei nicht in Erwägung gezogen 
worden. 
Bei einer entsprechenden Ausrichtung der Wohngebäude käme 
mehr entsprechend nutzbare Fläche zusammen als in der nun dafür 
vorgesehenen Fläche, welche nun versiegelt wird.  

Eine Installation von Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsener-
gie ist für Neubauten über die Landesbauordnung vorgeschrieben. 

Die geplante Geothermie- und Freiflächenphotovoltaikanlage ist 
ein wichtiger Baustein für eine diversifizierte und nachhaltige 
Energieversorgung. Aufgrund ihrer Nichtüberbaubarkeit erfordert 
die Geothermieanlage jedoch eine Freifläche, deren Freihaltung die 
geplante Siedlungsentwicklung enorm einschränken würde. 

Der Standort westlich der K 23 bietet die Möglichkeit einer Doppel-
nutzung mit einer Freiflächen-Photovoltaikanlage und ermöglicht 
gleichzeitig östlich der K 32 eine kompakte Siedlungsentwicklung. 
So können erneuerbare Energien effizient genutzt werden, ohne 
größere Flächen für die Bebauung zu blockieren.

Die Stellung-
nahme wird 
zur Kenntnis 
genommen. 
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16 Zweckverband go.Rheinland - Schreiben vom 18.08.2023 

16.1 Es wird darauf hingewiesen, dass die Bahnstrecke Stolberg-Weiwei-
ler-Langerwehe elektrifiziert wird. Dies sollte im Verfahren berück-
sichtigt werden. 

Die Verkehrsinfrastruktur des Schienenverkehrs ist nicht Gegen-
stand dieser Planänderung und die Elektrifizierung einer beste-
henden Bahnstrecke betrifft in der Regel nicht den Regelungsin-
halt der Bauleitplanung.

Die Stellung-
nahme wird 
zur Kenntnis 
genommen.

17 LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland - Schreiben vom 31.10.2023 

17.1 Es wird auf die Stellungnahme zum Bebauungsplan 305 vom 
14.09.2023 verwiesen. Diese gilt weiterhin. 

Die Vorhabenfläche liegt unmittelbar südwestlich des teilweise ein-
getragenen Bodendenkmals AC 133, Römische Villa Hücheln. Im 
Zuge bisheriger Untersuchungen wurde die Gesamtausdehnung der 
Anlage nicht erfasst. Es besteht daher auch für das Umfeld der Villa 
eine konkrete Befunderwartung. 

Im Rahmen der Bauleitplanverfahren sei eine Aufklärung des Sach-
verhaltes erforderlich.

Es wird auf das Verfahren zum Bebauungsplan 305 verwiesen. Die Stellung-
nahme wird 
zur Kenntnis 
genommen. 


